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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

Micro-Ballons

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Technisches Spezialadditiv in Kunststoffen.

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

R&G Faserverbundwerkstoffe GmbHFirmenname:

Straße: Im Meißel 7 - 13

Ort: D-71111 Waldenbuch

D-71107 Waldenbuch

1145Anschrift Postfach:

Telefon: Telefax:+49-7157-530460 +49-7157-530470

info@r-g.deE-Mail:

Michael GroßAnsprechpartner:

E-Mail: info@r-g.de

www.r-g.deInternet:

ManagementAuskunftgebender Bereich:

Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg

Tel: +49 (0)761 19240

1.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

EG Einstufung: Kein gefährlicher Stoff im Sinne des Chemikaliengesetzes / der EU Richtlinie. (CLP)

2.2. Kennzeichnungselemente

Hinweis zur Kennzeichnung

Nach der GefStoffV/EG-Richtlinien nicht als gefährlich eingestuft.

Staub kann reizend wirken. Durch verschüttetes Material können die Böden rutschig sein.

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Relevante Bestandteile

AnteilStoffnameCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

>99,9 %50815-87-7 Amorphes Natrium-Borosilikat

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

Weitere Angaben

Der Stoff im Gemisch erfüllt nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII. 

Enthält keine nicht klassifizierten vPvB (sehr persistente und sehr bioakkumulierbare)-Substanzen oder 

Substanzen mit einem Expositionsgrenzwert der Gewerkschaft für den Arbeitsplatz .
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Kontaminierte Kleidung wechseln.

Allgemeine Hinweise

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern .  Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt 

aufsuchen.

Nach Einatmen

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt

 Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen 

und Augenarzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Sofort ärztlichen Rat einholen.
Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Staub kann reizend wirken.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Das Produkt selbst ist nicht brennbar.

Geeignete Löschmittel

Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Löschmittel

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Feuerwehrleute sollten vollständige Schutzkleidung tragen, einschließlich umluftunabhängige 

Atemschutzgeräte.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. 

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.

Allgemeine Hinweise

Verhütung des Eindringens in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser. Schwimmt auf wegen 

geringer Dichte. Gefahr der Verstopfung von Rohrleitungen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Verschüttetes beseitigen durch aufkehren, absaugen oder nass aufnehmen. Kanalisation abdecken, damit das 

Eindringen in die Kanalisation verhindert wird.

Für Rückhaltung

Mechanisch aufnehmen.

Für Reinigung

Vorsicht - Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.

Weitere Angaben
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Entsorgung: siehe Abschnitt 13 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Staubbildung vermeiden. Nach dem Umgang gründlich 

waschen.

Hinweise zum sicheren Umgang

Arbeitsschutzkleidung tragen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.

Weitere Angaben zur Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter trocken und dicht geschlossen halten. Im Originalbehälter oder einem sauberen Kunststoffbehälter 

aufbewahren. Bei hoher Luftfeuchtigkeit oder bei längerer Lagerung sollten die Produktbehälter in 

Plastikbeuteln aufbewahrt werden, um eine Verklumpung zu vermeiden.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 

Unverträgliche Materialien: Säuren

Zusammenlagerungshinweise

7.3. Spezifische Endanwendungen

Spezielles technisches Additiv in Kunststoffen. Z.B. es wird hinzugefügt, um die Dichte, Schlagfestigkeit, 

Verschleißfestigkeit zu modifizieren und thermische oder akustische Isolierung in Kunststoffen und 

duroplastischen Systemen bereitzustellen.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Enthält keinen Inhaltsstoff, für den ein Grenzwert nach TRGS 900 festgelegt ist.

Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Technische Methoden zur Verhinderung oder Kontrolle der Aussetzung sind vorzuziehen . Zu den Methoden 

gehören die Einschließung des Prozesses oder des Personals, mechanische Belüftung ( Verdünnung und lokale 

Absaugung) und die Kontrolle der Prozessbedingungen.

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Dicht schließende Schutzbrille.

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzhandschuhe tragen.

Handschutz

Einatmen von Stäuben vermeiden. Tragen Sie eine geprüfte Atemschutzausrüstung, wenn Sie an einem 

eingegrenzten Arbeitsplatz mit unzulänglicher Ventilation arbeiten , oder wenn die Gefahr einer über die oben 

aufgeführte maximale Zeit hinausgehende Exposition, gegenüber dem Material, besteht. Für solche 

Atemschutzausrüstungen siehe Veröffentlichung HS(G)53 der britischen Health and Safety Executive 

(Gesundheits- und Sicherheitsbehörde).

Atemschutz

Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
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PulverAggregatzustand:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe: weiß

geruchlosGeruch:

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

unter normalen Bedingungen stabil

10.2. Chemische Stabilität

unter normalen Bedingungen stabil

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmässiger Lagerung und Handhabung.

Säuren

10.5. Unverträgliche Materialien

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ATEmix berechnet

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ 

Staub/Nebel) > 5 mg/l

Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 

erfüllt.

Staub kann reizend wirken.

Reiz- und Ätzwirkung

Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein 

Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

nicht bekannt

12.3. Bioakkumulationspotenzial

nicht bekannt

Wasserlöslich.

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da 

kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

12.7. Andere schädliche Wirkungen

nicht bekannt

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Der Abfall wird als nicht gefährlich eingestuft. Für die Entsorgung sind die örtlichen behördlichen Vorschriften 

zu beachten.

Der Abfall wird als nicht gefährlich eingestuft. Für die Entsorgung sind die örtlichen behördlichen Vorschriften 

zu beachten.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Binnenschiffstransport (ADN)

Sonstige einschlägige Angaben zum Binnenschiffstransport

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Seeschiffstransport (IMDG)

Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Sonstige einschlägige Angaben zum Lufttransport

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

Zusätzliche Hinweise

EG Einstufung: Kein gefährlicher Stoff im Sinne des Chemikaliengesetzes / der EU Richtlinie. (CLP)

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Druckdatum: 06.11.2025 Revisions-Nr.: 1,04 - Ersetzt die Version: 1,03 D - de



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 31 und 

Anhang II, in der Fassung der Verordnung (EU) 2020/878

Sicherheitsdatenblatt
R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH

Micro-Ballons

Überarbeitet am: 06.11.2025 Materialnummer: 210126 Seite 6 von 6

Änderungen

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 8,13,16.

Die hier gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen 

beschreiben, sie dienen nicht dazu bestimmte Eigenschaften zuzusichem und basieren auf dem heutigen Stand 

unserer Kenntnisse. Haftung ausgeschlossen.

Weitere Angaben

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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